












































































































Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur

Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der

Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden

jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-

naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene

Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Jörn Wommelsdorff

hat im Jahr 2012

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Die Einlassung im Strafprozess - Chancen und Risiken
eines wichtigen Verteidigungsmittels
Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V., Berlin; 6 Stunden; 14.01.2012

Die Verteidigung des betäubungsmittelabhängigen
Mandanten. Chancen und Möglichkeiten
Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V., Berlin; 5 Stunden; 25.02.2012

Verteidigung in Sexualstrafsachen
Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V., Berlin; 5 Stunden; 15.09.2012

Umgang mit verhaltensauffälligen Personen
Analog-Dialog Coaching & Mediation, Jeanette Goslar; 4 Stunden; 02.02.2012

Das sozialrechtliche Mandat
Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V., Berlin; 5 Stunden; 11.02.2012

Beschleunigung des Jugendstrafverfahrens und
Prävention bei Mehrfachauffälligen
Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V.; 6 Stunden 15

Minuten; 28.02.2012

Präsident des DAV

Berlin, den 28. Februar 2013
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur

Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der

Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden

jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-

naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene

Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Jörn Wommelsdorff

hat im Jahr 2012

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Berichte und Fragen aus der Praxis; Berichte vom
Strafverteidigertag in Hannover
Hamburger Arbeitsgemeinschaft für Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger e.V.; 2

Stunden 30 Minuten; 28.03.2012

Berichte und Fragen aus der Praxis; Arbeit der
Gnadenbehörde in Hamburg
Hamburger Arbeitsgemeinschaft für Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger e.V.; 1

Stunde 30 Minuten; 25.04.2012

Hamburger Mediationstag: Hamburg (ver)handelt - Ver-
ständigung zwi. Bürgern, Unternehmen und Verwaltung
MediationsZentraleHamburg e.V. (MZH); 6 Stunden 45 Minuten; 18.06.2012

Jugend(delinquenz) im Web 2.0, Mediennutzung durch
Jugendliche, Jugendkriminalität im Weg 2.0, u.a.
Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V.; 4 Stunden 15

Minuten; 03.09.2012

Präsident des DAV

Berlin, den 28. Februar 2013
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur

Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der

Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden

jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-

naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene

Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Jörn Wommelsdorff

hat im Jahr 2012

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Bericht über das Strafverfahren gegen Mitglieder der
externen Revisionsgruppe des Strafvollzugsamtes; u.a.
Hamburger Arbeitsgemeinschaft für Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger e.V.; 1

Stunde 45 Minuten; 26.09.2012

Das Insolvenzverfahren und seine Auswirkungen auf
die Zwangsvollstreckung
Hamburgischer Anwaltverein e.V.; 3 Stunden 45 Minuten; 05.09.2012

9. Konfliktmanagement-Kongress 2012 - Restorative
Justice
Niedersächsisches Justizministerium, Hannover; 6 Stunden; 06.10.2012

Grundkenntnisse der Schuldnerberatung
Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung Hamburg e.V.; 6 Stunden; 29.10.2012

Caritas-Pflegefachtagung: Vom Werdenfels bis an die
Küste - Leben mit Demenz in Freiheit und Würde
Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V.; 5 Stunden 30 Minuten; 12.11.2012

Präsident des DAV

Berlin, den 28. Februar 2013
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur

Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der

Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden

jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-

naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene

Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Jörn Wommelsdorff

hat im Jahr 2012

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

The art of leading - Themenzentrierte Interaktion heute
Ruth Cohn Institut für TZI; 5 Stunden; 17.11.2012

Verfahrenspfleger für Fixierungsvermeidung und
Werdenfelser Weg
IFB-Institut; 16 Stunden; 19.11.2012 - 20.11.2012

3. Nationale Substitutionskonferenz Deutschland in
Berlin
akzept e.V. Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik; 7

Stunden; 12.12.2012

Präsident des DAV

Berlin, den 28. Februar 2013
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur

Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der

Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden

jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-

naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene

Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Jörn Wommelsdorff

hat im Jahr 2011

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Visualisierung in der Mediation
Arbeitskreis Mediation, Hamburg; 4 Stunden

8. Konfliktmanagement-Kongress 2011 -
Mediationsgesetz - hinterm Horizont geht's weiter
Niedersächsisches Justizministerium, Hannover; 6 Stunden

Praxiskurs Mediation - 1. Teil
Akademie von Hertel, Hamburg; 16 Stunden

Konflikttraining und Mediation - Konflikte erkennen,
verstehen und klären
Evangelisches Bildungszentrum Bad Bederkesa; 82 Stunden 30 Minuten

Rechtl. Neuordnung der Vollstreckung der Sicherungs-
verwahrung; Situation von Haftentlassenen in Hamburg
Hamburger AG f. Strafverteidigerinnen u. Strafverteidiger e.V.; 2 Stunden 45 Minuten

Präsident des DAV

Berlin, den 03. Mai 2012
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur

Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der

Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden

jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-

naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene

Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Jörn Wommelsdorff

hat im Jahr 2011

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Grundlagen des Aufenthaltsrechts
Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V., Berlin; 5 Stunden

Restorative Justice - Alternativen zum Strafen
Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge in Deutschland, Arbeitskreis "Restorative

Justice" in Nds.; 6 Stunden

Umgang mit heissen und kalten Konflikten der
Mediation
MEDIARE HAMBURG e.V. u. a.; 4 Stunden

Verteidigung bei Untersuchungshaft
Vereinigung Niedersächsischer und Bremer Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger

e.V., Hannover; 5 Stunden 30 Minuten

Das psychiatrisch/psychologische Gutachten im
Strafprozess
Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V., Berlin; 5 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 03. Mai 2012
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur

Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der

Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden

jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-

naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene

Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Jörn Wommelsdorff

hat im Jahr 2011

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Neues z. Fußfessel, Therapieunterbringungsgesetz u.
Sicherungsverwahrung; Parteiprozess im Strafverf.
Hamburger AG f. Strafverteidigerinnen u. Strafverteidiger e.V.; 2 Stunden 30 Minuten

Substitution und Psychotherapie im stationären und
ambulanten Setting
akzept e.V. Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik; 7

Stunden

Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Arbeit in der
Straffälligenhilfe
Hamburger Fürsorgeverein von 1948 e.V. und Verein für Freie Mitarbeit im Hamburger

Strafvollzug e.V.; 52 Stunden 30 Minuten

Soziale Strafrechtspflege im Spiegel der Gesellschaft
Schleswig-Holsteinischer Verband für soziale Strafrechtspflege e.V.; 5 Stunden 30

Minuten

Präsident des DAV

Berlin, den 03. Mai 2012
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur

Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der

Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden

jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-

naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene

Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Jörn Wommelsdorff

hat im Jahr 2010

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

34. Strafverteidigertag, Hamburg 2010
Strafverteidigervereinigungen, Berlin; 10 Stunden

Einführung in die Schiedsgerichtsbarkeit
Hamburgischer Anwaltverein e.V.; 2 Stunden

Anwaltswoche
Hamburgischer Anwaltverein e.V.; 2 Stunden

7. Konfliktmanagement-Kongress 2010 - Mediation und
Markt
Niedersächsisches Justizministerium, Hannover; 6 Stunden

Verteidigung in Vollstreckung und Vollzug
EIDEN Juristische Seminare, Köln; 5 Stunden

Fachtag "Täter-Opfer-Ausgleich"
Schleswig-Holsteinischer Verband für soziale Strafrechtspflege e.V.; 5 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 12. April 2012
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur

Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der

Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden

jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-

naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene

Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Jörn Wommelsdorff

hat im Jahr 2010

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Auslegung der Blankettnorm des § 34 AWG i.V.m. der
EU-Terrorliste; Nachträgliche Sicherungsverwahrung
Hamburger AG f. Strafverteidigerinnen u. Strafverteidiger e.V.; 2 Stunden 30 Minuten

Berichte und Fragen aus der Praxis; Das
Demjanjuk-Verfahren und der El-Sherbini-Prozess
Hamburger AG f. Strafverteidigerinnen u. Strafverteidiger e.V.; 3 Stunden

1. Berliner Gefangenentage
Vereinigung Berliner Strafverteidiger e.V. - Arbeitskreis Strafvollzug; 9 Stunden

Erfahrungsaustausch und Diskussion mit Vertretern des
Vereins "Aktiv gegen Gewalt e.V."
Hamburger AG f. Strafverteidigerinnen u. Strafverteidiger e.V.; 1 Stunde 30 Minuten

Der Sachverständige im Strafprozess
Hamburgischer Anwaltverein e.V. - Arbeitskreis Strafrecht; 5 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 12. April 2012
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur

Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der

Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden

jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-

naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene

Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Jörn Wommelsdorff

hat im Jahr 2010

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Einführung in das Opferentschädigungsgesetz
Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V., Berlin; 5 Stunden

Strafrecht
Hamburgischer Anwaltverein e.V.; 2 Stunden

Neue Regelungen zum Vollzug der Untersuchungshaft
und zur Verteidigerbestellung
Hamburger AG f. Strafverteidigerinnen u. Strafverteidiger e.V.; 2 Stunden 30 Minuten

Einführung in die Strafverteidigung
Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V., Berlin; 5 Stunden

Arbeit mit dem Doppeln in der Mediation
MEDIARE HAMBURG; 4 Stunden

Gerichte und Mediation - Neue Perspektiven?
Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V., Berlin; 5 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 12. April 2012
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Berichte und Fragen aus der Praxis - Das Verfahren

gegen Verantwortliche der HSH Nordbank
Hamburger AG f. Strafverteidigerinnen u. Strafverteidiger e.V.; 2 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 12. April 2012
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur

Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der

Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden

jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-

naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene

Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Jörn Wommelsdorff

hat im Jahr 2009

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Grundwissen Gebührenrecht (RVG) - Schneller und
effektiver Einstieg in das RVG und GKG
EIDEN Juristische Seminare, Köln; 5 Stunden

Der Anwalt in der Mediation - Theorie und Praxis
Hamburgischer Anwaltverein e.V.; 2 Stunden

Justiz in Hamburg
Hamburger AG f. Strafverteidigerinnen u. Strafverteidiger e.V.; 2 Stunden 30 Minuten

Die Rolle des Rechtsanwalts in der gerichtlichen
Mediation
Schleswig-Holsteinische RAK, Schleswig u. Deutsches Anwaltsinstitut e.V.; 5 Stunden

2. Erfahrungsaustausch mit den Büros der
Anwaltskanzleien, Verbänden und Gewerkschaften
Landesarbeitsgericht und Arbeitsgericht Hamburg; 4 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 09. April 2010
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur

Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der

Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden

jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-

naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene

Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Jörn Wommelsdorff

hat im Jahr 2009

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Praktikerseminar Hamburg - Das Zivilprozessrecht für
den Rechtsanwalt
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 6 Stunden 30 Minuten

Einflussnahme auf den Strafprozess durch Beweisan-
träge und Durchsetzung von Beweisverwertungsverboten
Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V., Berlin; 5 Stunden

Strafverteidigung in Jugendstrafverfahren
Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V., Berlin; 5 Stunden

Visualisierungstechniken in der Mediation
MEDIARE HAMBURG e.V. u. a.; 4 Stunden

Einführung in das Recht der Nebenklage
Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V., Berlin; 5 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 09. April 2010
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